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Entscheidungssammlung zum Arbeitsrecht 

folgende (Seite) 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 
Freie Demokratische Partei 
Feiertagsgesetz Nordrhein-Westfalen 
folgende (Seiten) 
Fitting u. a., Betriebsverfassungsgesetz (vgl. 
Literaturverzeichnis) 
Fußnote 
Festschrift 

Gefahrstoffverordnung 
Gewerbearchiv (Zeitschrift) 
Gewerbeordnung 
Grundgesetz 
Fabricius u. a., Gemeinschaftskommentar zum 
Betriebsverfassungsgesetz (vgl. Literaturverzeichnis) 
Stahlhacke u. a., Gemeinschaftskommentar zum 
Bundesurlaubsgesetz (vgl. Literaturverzeichnis) 



GK-TzA/Bearbeiter 

GS 

HdbStKirchR 

HdbStR 

h.M. 
HISIG 

Hrsg. 
HS. 
Huecklv. Hoyningen Huene, 
KSchG 

IAO 
i.d. F. 
i.d.R. 
i.E. 
IPR 
i.S.d. 
i.S.v. 
i. V.m. 

JArbSchG 
Junker u. a., Flexibilisierung 

JuS 
JW 
JZ 

KassHandb/Bearbeiter 

KOM 
KPD 
KR-Bearbeiter 

KSchG 

LAG 
LAGE 

MünchArbR-Bearbeiter 

2* 

Abkürzungsverzeichnis 

Becker (Gesamtredaktion), Gemeinschaftskommentar zum 
Teilzeitarbeitsrecht (vgl. Literaturverzeichnis) 
Großer Senat (Aktenzeichen) 
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Friesenhahn u. a. (Hrsg.), Handbuch des Staatskirchenrechts 
l. Auflage; List/, Joseph u. a. (Hrsg.), Handbuch des 
Staatskirchenrechts 2. Auflage, (vgl. Literaturverzeichnis) 
Jsensee u. a., Handbuch des Staatsrechts (vgl. 
Literaturverzeichnis) 
herrschende Meinung 
Hess u. a., Betriebsverfassungsgesetz (vgl. 
Literaturverzeichnis) 
Herausgeber 
Halbsatz 
Hoyningen-Huene u. a., Kündigungsschutzgesetz (vgl. 
Literaturverzeichnis). 

Internationale Arbeitsorganisation 
in der Fassung 
in der Regel 
im Ergebnis 
Internationales Privatrecht 
im Sinne des/der 
im Sinne vom/von 
in Verbindung mit 

Jugendarbeitsschutzgesetz 
Rieder (Hrsg.), Die Zukunft der Arbeitswelt (vgl. 
Literaturverzeichnis) 
Juristische Schulung (Zeitschrift) 
Juristische Wochenschrift (Zeitschrift, bis 1939) 
Juristenzeitung 

Leinemann (Hrsg), Kasseler Handbuch zum Arbeitsrecht (vgl. 
Literaturverzeichnis) 
Dokumente der EG-Kommission 
Kommunistische Partei Deutschlands 
Etzel (Gesamtredaktion), Gemeinschaftskommentar zum 
Kündigungsschutzgesetz (vgl. Literaturverzeichnis) 
Kündigungsschutzgesetz 

Landesarbeitsgericht 
Entscheidungen der Landesarbeitsgerichte(Urteilssammlung) 

Richardi u. a. (Hrsg), Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht 
(vgl. Literaturverzeichnis) 
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MünchKomm-Bearbeiter 

n.F. 
NFeiertagsG 
NJW 
NJW-RR 
NotVO 
Nr(n). 
n. veröffl. 
NZA 
NZA-RR 
NZfA 

0. 

OLG 
OVG 

Pr.Ges.Slg 

RABI. 
RAG 
RdA 
RDI 
RDV 
RGBI. 
RIW 
Rnr. 
Rnm. 
Rs. 

s. 
s. 
s.a. 
SAE 
SchlVO 
SeemG 
SGB 
Slg. 

SozFort 
Sp. 
SPD 
StaatsR 
StB 
StVO 
sz 

Abkürzungsverzeichnis 

Rehmann u. a. (Hrsg.), Münchener Kommentar zum BGB (vgl. 
Literaturverzeichnis) 

neue Fassung 
Niedersächsisches Feiertagsgesetz 
Neue Juristische Wochenschrift (Zeitschrift) 
Rechtsprechungsreport der Neuen Juristischen Wochenschrift 
Notverordnung 
Nummer(n) 
nicht veröffentlicht 
Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 
Rechtsprechungsreport der Neuen Zeitschrift für Arbeitsrecht 
Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht (bis 1933) 

oben 
Oberlandesgericht 
Oberverwaltungsgericht 

Preußische Gesetzessammlung 

Reichsarbeitsblatt 
Reichsarbeitsgericht 
Recht der Arbeit (Zeitschrift) 
Reichsverband/-stand der deutschen Industrie 
Recht der Datenverarbeitung (Zeitschrift) 
Reichsgesetzblatt 
Recht der Internationalen Wirtschaft (Zeitschrift) 
Randnummer 
Randnummern 
Rechtssache (in Aktenzeichen) 

Seite, Satz 
siehe 
siehe auch 
Sammlung Arbeitsrechtlicher Entscheidungen (Zeitschrift) 
Schlichtungsverordnung 
Seemannsgesetz 
Sozialgesetzbuch 
Sammlung (Entscheidungssammlung des Gerichtshofes der 
Europäischen Gemeinschaften) 
Sozialer Fortschritt (Zeitschrift) 
Spalte 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
Staatsrecht 
Stenographische Berichte 
Straßenverkehrsordnung 
Süddeutsche Zeitung 



TVG 
TVVO 
Tz. 
TzBfG 

u. 
u.a. 
Urt. 

V. 

Verf. 
vgl. 
vo 
VOen 
VwVfG 

WRV 
WSI-Mitteilungen 

z.B. 
ZBR 
ZfA 
ZfRV 
ZPO 
ZTR 

Abkürzungsverzeichnis 

Tarifvertragsgesetz 
Tarifvertragsverordnung 
Teilziffer 
Teilzeit- und Befristungsgesetz 

unten 
und andere, unter anderem 
Urteil 

vom 
Verfassung 
vergleiche 
Verordnung 
Verordnungen 
Verwaltungsverfahrensgesetz 

Weimarer Reichsverfassung 
Monatszeitschrift des Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Instituts in der 
Hans-Böckler-Stiftung 

zum Beispiel 
Zeitschrift für Beamtenrecht 
Zeitschrift für Arbeitsrecht 
Zeitschrift für Rechtsvergleichung 
Zivilprozeßordnung 
Zeitschrift für Tarifrecht 
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Im übrigen entsprechen die verwendeten Abkürzungen den Empfehlungen bei Kirchner, 
Hildebert: Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache (4.Auflage), Berlin 1993. 





Einleitung 

Wilhelm Hersehe/ war "erschrocken".• Als der Nestor des deutschen Arbeits-
rechts kurz nach dem allgemeinen Zusammenbruch im Jahr 1946 seine Stellung als 
Ministerialdirektor im Zentralamt für Arbeit antrat, erschien ihm der juristische 
Nachholbedarf im Bereich des Arbeitsschutzes erheblich. Eine Domäne der Tech-
niker habe sich herausgebildet, der Jurist, so Hersehe/, sei hier nicht selten uner-
wünscht.2 Ist ein solcher Skeptizismus heute noch zeitgemäß, bedarf das Arbeits-
schutzrecht noch einer eingehenden juristischen Betrachtung? 

Das Arbeitszeitrecht, dem diese Arbeit gewidmet ist, stellt einen Teil des Arbeits-
schutzrechts dar, wenn auch einen besonderen. Wie keine anderen Gesetze, struktu-
rieren die Arbeitszeitgesetze unmittelbar den Umfang der Arbeitspflicht, der zentra-
len Hauptpflicht des Arbeitnehmers. Dennoch gerät das öffentlich-rechtliche Ar-
beitszeitrecht mit seiner zentralen Kodifikation dem ArbZG nur selten ans Licht der 
Öffentlichkeit. Der Umfang der Arbeitsleistung wird in erster Linie in Tarifverträ-
gen festgelegt, Gerichtsentscheidungen ergehen vor allem zu Vergütungsfragen, de-
rer sich das ArbZG, von§ 6 Abs. 5 abgesehen, enthält.3 Die verbreiteten Klagen über 
das veraltete Arbeitszeitrecht sind weitgehend verstummt, seit das ArbZG im Jahre 
1994 seinen Vorgänger, die Arbeitszeitordnung (AZO) ablöste. 

In dieser Situation läge es nahe, sich zurückzulehnen und über den Erfolg zu freu-
en: Wo über Arbeitsschutzfragen nicht gestritten wird, scheint die Einhaltung der 
Bestimmungen gesichert und durch tarifliche und vertragliche Bestimmungen 
längst überboten. Ein solcher Schluß wäre freilich voreilig. Daß die Bestimmungen 
des ArbZG nicht überall eingehalten werden, ist kein Geheimnis. In vielen Fällen, 
wie den zwingenden Ruhezeiten, stößt sich die Praxis am Gesetz. Es wäre eine ei-
gene Arbeit wert, die Umsetzungsdefizite des ArbZG, des JArbSchG und anderer 
Schutzgesetze umfassend herauszuarbeiten. 

Wo die Arbeitsparteien bis an die Grenzen des ArbZG und darüber hinaus gehen, 
bleibt die Frage von zentraler Wichtigkeit, welche Anforderungen das Gesetz stellt. 
Die juristischen Fragen des Arbeitszeitrechts sind jedoch keineswegs so eingehend 
geklärt, wie es wohl auch Hersehe/ vorschwebte. Selbst dort wo das ArbZG, wie im 
Bereich der Arbeitszeitbestimmung, kaum von der AZO abgewichen ist, bleibt vie-

• Hersehe/, RdA 1978 S.69. 
2 Hersehe/, RdA 1978 S.69. 
3 Bezeichnenderweise sind zu §6 Abs.5 ArbZG bereits einige Gerichtsentscheidungen er-

gangen, vgl. LAG Schleswig-Holstein Urt. v. 21.1.97- 1 Sa 467/96- NZA-RR 1998 S. 200; 
BAG Beschl. v. 26.8.97- 1 ABR 16/97- AP Nr. 74 zu§ 87 BetrVG 1972 Arbeitszeit. 
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!es offen. Die Arbeitswelt verändert sich. Zunehmend wird auf zentrale Betriebs-
stätten verzichtet und die Anhindung des Arbeitnehmers durch Mittel der Telekom-
munikation ersetzt. Arbeit wird vermehrt bis in die Wohnung des Arbeitnehmers 
verlagert. 

Bereitschaftszeiten nehmen zu, bei denen der Arbeitnehmer sich im eigenen Um-
feld bewegt, aber auf Abruf arbeitsvertragliehen Pflichten nachkommen muß. Ar-
beit wird also nicht mehr notwendig als Block geleistet, sondern kann vielfältig un-
terbrochen sein. Bedenklich ist es, wenn dennoch - etwa im Bereich der Arbeitsbe-
reitschaft - vor allem die Übereinstimmung besteht, daß es keine rechtliche Über-
einstimmung gibt.4 Auch die bei flexiblen Arbeitsformen auftretenden Fahrtzeiten 
aller Art bleiben in ihrer arbeitszeitrechtliche Einordnung oft unklar. Eine jahrzehn-
telang bekannte Erscheinung sind auch die Möglichkeiten, durch Tarifrecht von Ar-
beitszeitnormen abzuweichen. Dennoch bereitet es Probleme, die genaue Reich~ei­
te dieser Tarifnormen zu bestimmen.5 

Neben der Aufnahme überkommener Normen hat das ArbZG der Rechtspraxis 
eine Reihe von Neuregelungen verschafft. Die tariflichen Abweichungsmöglichkei-
ten der § § 7 und 12 ArbZG wurden durch betriebliche flankiert. § 6 ArbZG hat neue 
Anforderungen für die Nacht- und Schichtarbeit aufgestellt und diese durch einen 
Umsetzungsanspruch des Nachtarbeitnehmers ergänzt. Das Verbot der Sonntagsar-
beit ist überwiegend neu geregelt und mit neuen Ausnahmebestimmungen versehen, 
der Verteilung der Arbeitszeit ein weit größerer Rahmen eingeräumt worden. Viele 
Stimmen in der Literatur haben sich seit 1994 der Erörterung des Gesetzes ange-
nommen.6 Dennoch bleiben dem Rechtsanwender noch oft Zweifel, will er diese 
Neuregelungen in Anspruch nehmen. 

Die Beispiele mögen zeigen, daß die Erschließung des ArbZG auch sechs Jahre 
nach seinem Erlaß keineswegs abgeschlossen ist. In einer Zeit, in der hochflexible 
Arbeits- und Arbeitszeitmodelle die Entwicklung prägen bleibt es wichtig, die Mög-
lichkeiten und Grenzen des ArbZG präzise aufzuzeigen. Anderenfalls droht die an-
gestrebte Flexibilität in einen Freibrief zum gesundheitlichen Raubbau umzuschla-
gen. Diese Arbeit versteht sich als Versuch, diesen beiden auch im ArbZG veranker-
ten Spannungspolen Flexibilität und Gesundheitsschutz näher zu kommen und sie 
angemessen und durch möglichst weitgehende Rechtsklarheit zu versöhnen. 

Die Flut der Fragestellungen zum Arbeitszeitrecht läßt sich jedoch nicht in einer 
Arbeit aufnehmen. Das ArbZG steht in einem Beziehungsgellecht mit parallelen 

4 Vgl. BaeckJDeutsch, § 2 Rnr. 33; Gitter, ZfA 1983 S. 275 (293f.); ZmarzlikJAnzinger, § 2 
Rnr.l8. 

'Dazu zuletzt Schliemann, FS SchaubS. 675 (684ff.). 
6 V gl. nur die umfangreicheren Kommentierungen zum ArbZG von Baecld Deutsch, ArbZG; 

Buschmann/Ulber, ArbZG; ZmarzlikJAnzinger, ArbZG und die Kommentierung von Schlie-
mann, in: Schliemann/Förster/Meyer, Arbeitszeitrecht bzw. im Kasseler Handbuch zum Ar-
beitsrecht Bd. I Nr. 2.5. 
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vergütungsrechtlichen Regelungen, mit der betrieblichen Mitbestimmung und dem 
verwaltungs- und strafrechtlichen Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Aufsichts-
behörde. Diese Bereiche müssen in der vorliegenden Erörterung überwiegend zu-
rückstehen. Um Grundfragen des Arbeitszeitrechts erörtern zu können, konzentriert 
sich die Arbeit auf das ArbZG, das prinzipiell für alle Arbeitnehmer gilt, auch für 
Jugendliche, werdende und stillende Mütter, soweit das JArbSchG und das MSchuG 
keine spezielleren Bestimmungen vorsehen. Diese Arbeit versucht, die vier folgen-
den zentralen Fragestellungen zu beantworten, an denen sich auch der Aufbau der 
Darstellung orientiert: 

- Was ist Arbeitszeit? Um diese Frage zu klären ist es unumgänglich, die verschie-
denen Zeitkategorien des ArbZG zu erörtern und Kriterien für ihre Abgrenzung 
zu entwickeln. Die Begriffe Arbeitsbereitschaft, Bereitschaftsdienst, Rufbereit-
schaft, Ruhepause und Ruhezeit werden deshalb in diesem Teil einer Analyse un-
terzogen und versucht, ein in sich verträgliches System dieser Zeiten zu entwik-
keln. In einem zweiten Abschnitt soll untersucht werden, welche Grenzen für die 
flexible Verteilung der Arbeitszeit bestehen. 

- Welche Anforderungen bringen die neuen Regeln der Nacht- und Schichtarbeit? 
Schon § 6 Abs. 1 ArbZG als ebenso zentrale wie vage formulierte Einstiegsnorm 
zur Nacht- und Schichtarbeit läßt viele Zweifel aufkommen. Neben der Erörte-
rung dieser Bestimmung beschäftigt sich dieser Teil der Arbeit mit dem Umset-
zungsanspruch des Nachtarbeitnehmers nach § 6 Abs. 4 ArbZG und dessen Aus-
gleichsanspruchnach § 6 Abs. 5 ArbZG. 

- Welchen Grenzen unterliegt die Arbeit an Sonn- und Feiertagen? Die Arbeit an 
Sonn- und Feiertagen wird von Teilen der Gesellschaft immer deutlicher gefor-
dert. Hier soll untersucht werden, welche Grenzen das Grundgesetz diesen Be-
strebungen setzt und ob das ArbZG den verfassungsrechtlichen Vorgaben ent-
spricht. 

- Wie vollziehen sich die tarifvertragliehen und betrieblichen Abweichungsmög-
lichkeiten für Arbeitnehmer und Arbeitgeber? Die tarifvertragliehen Abwei-
chungsmöglichkeiten der§§ 7 und 12 ArbZG sind hier zunächst in ihrer dogma-
tischen Konstruktion zu analysieren. Danach kann die praxisrelevante Frage be-
antwortet werden, wie und welche betrieblichen Arbeitnehmer durch entspre-
chende Tarifnormen erlaßt werden und inwieweit die Leistungspflichten im Ar-
beitsverhältnis den erweiterten Möglichkeiten folgen. Dieselben Fragen werden 
für die subsidiären im ArbZG vorgesehenen Regelungsmittel, die Betriebsverein-
barung und den Einzelarbeitsvertrag zu beantworten sein. 

Zur Beantwortung der dargestellten Fragen wäre es unzureichend, nur die Nor-
men des ArbZG zu analysieren. Das Gesetz verflechtet, wie angedeutet, in interes-
santer Weise traditionsreiche Bestimmungen, die bis auf das Jahr 1891 zurückge-
hen, mit gänzlich neuen Rechtsnormen. Um diesen historischen Zusammenhang 
und seine Brüche aufzuhellen, soll zunächst im ersten Teil der Arbeit die geschieht-


